
 
 
 

AUSKÜNFTE / ERREICHBARKEIT 
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der SEOP 
 

 Frau Esther Mayer (Leitung) 

 Frau Angela Bänteli 

 Frau Annelie Schwenke 

 Frau Vreni Lüchinger 

 Frau Janine Hatt 
 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Sie sind an 7 Tagen pro Woche während 24 Stunden erreichbar: 
 

Tel. 079 635 25 84 
 
E-Mail: seop@krebsliga-sh.ch 
Internet: www.krebsliga-sh.ch 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Unsere Angebote finanzieren wir mit Spenden, Mitgliederbeiträgen 
und Legaten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Krebsliga Schaffhausen 
8200 Schaffhausen                                             Postkonto 82-3096-2 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

SPITALEXTERNE ONKOLOGIEPFLEGE (SEOP) 
 
Die Krebsliga Schaffhausen bietet seit 1985 einen spitalexternen On-
kologiepflegedienst an. 
 
Die Betreuung und Begleitung von krebskranken Menschen erfordert 
nebst einem hohen Mass an Fach- und Handlungskompetenz auch 
Kreativität, langjährige Erfahrung im pflegerischen Bereich und nicht 
zuletzt eine grosse Portion an Einfühlungsvermögen. 
 
Unser SEOP-Team bringt alle für diese Aufgabe erforderlichen Vor-
aussetzungen mit. Es setzt sich aus diplomierten Pflegefachfrauen 
zusammen, welche über eine Zusatzausbildung in Onkologiepflege 
verfügen und auf eine mehrjährige Praxis zurückblicken können. 
 
Die Arbeit des SEOP-Teams umfasst die ganzheitliche Pflege von 
Schwerkranken zu Hause. 
 
Das zur Anwendung gelangende Betreuungskonzept erfolgt nach den 
Grundsätzen der „Palliative Care“, bei welcher die Schmerzbe-
handlung und die Beherrschung weiterer belastender Symptome so-
wie die Linderung psychischer, sozialer und spiritueller Probleme 
höchste Priorität besitzen. Daneben wird eine bestmögliche Einfluss-
nahme auf die Lebensqualität und die Wahrung der Autonomie und 
Würde der Betroffenen bis zuletzt angestrebt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DIENSTLEISTUNGEN 
 

 Abklärungen bei Schmerzen 
 

 Instruktion der Patientinnen und Patienten sowie deren Angehöri-
gen in der Durchführung der Schmerztherapie und deren Erfolgs-
kontrolle 

 

 Verabreichung von Infusionen, Injektionen, Bluttransfusionen und 
künstlicher Ernährung 

 

 Instruktion und Pflege von Patientinnen und Patienten mit implan-
tierten Kathetersystemen 

 

 Beratung bei Ernährungsproblemen 
 

 Beratung bei Darm- und Blasenfunktionsstörungen 
 

 Wundversorgung und Verbände 
 

 Beratung, Begleitung und Betreuung von Sterbenden und deren 
Angehörigen 

 

 Grundpflege 
 
 

WIR ARBEITEN VERNETZT 
 
Durch die Zusammenarbeit mit Haus- und Spezialärzten, Spitälern, 
Spitexorganisationen und anderen gemeinnützigen Institutionen unter 
Einbezug von freiwilligen Helfern, Freunden, Nachbarn und Seelsor-
gern können Synergieeffekte und bereits bestehende Betreuungs-
möglichkeiten im Umfeld der Betroffenen optimal genutzt werden. 
 
 
 
 
 

   
 

KOSTEN 
 
Unser Stundenansatz entspricht demjenigen der örtlichen Spitex. Te-
lefongespräche beratender Natur werden nach zeitlichem Aufwand 
verrechnet. Die erbrachten Leistungen werden monatlich in Rechnung 
gestellt. 
 
90 Prozent der Kosten der ärztlich verordneten pflegerischen SEOP-
Leistungen übernimmt die Krankenkasse im Rahmen der Grundversi-
cherung. Dem Gesuch um Rückerstattung der Kosten an die Kran-
kenkasse ist jeweils das Original der Spitex-Leistungserfassung und 
der Spitex-Rechnung sowie das ärztliche Zeugnis beizulegen. 
 
Es werden keine Fahrkosten in Rechnung gestellt, da diese von den 
Krankenkassen nicht zurückerstattet werden. Trotzdem sind wir sehr 
dankbar, wenn Sie sich an den Fahrkosten beteiligen könnten, da 
diese Kosten unser Budget massgeblich belasten. 

Die Fahrkosten setzen sich einerseits zusammen durch den Zeitauf-
wand unserer Pflegefachfrauen für die Autofahrt und andererseits für 
das Fahrzeug selber (Benzin, Versicherungen, Amortisation).  

Unsere Tagesgrundpauschale beträgt Fr. 15.00.  

Wenn es Ihnen möglich ist, sich an den Fahrkosten zu beteiligen, 
vermerken Sie dies bitte auf dem Antworttalon. 
 
Dieser Betrag gilt als Spende und kann bei den Steuern in Abzug 
gebracht werden.  

 


